
Ö S T E R R Eie HIS eHE RAR SEI TE R K A rJl M E R TAG 

r--A-l041 Wien, Ptinz-tugon-Straße 20-22 Postfach 634 

An das 

Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wi e n 

IhrE, leichen 

GZ 921 000/ 
2-II/1/83 

ßr:trrff: 

Unsere Zeichen 

ÖD-Dr.Be 2511 

--1 
I 

Telefon (C?2�) 6'; 37 65 

Durc;hwahl 288 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Gehaltsgesetz 1956 (41. Gehalts­
gesetz-Novelle) und das Nebengebühren-
zulagenqeset�_geändert werden,. __ _ 

Datum 

19.10.1983 

Der Österreichische Arbei terkammet"tag begrü ßt die im Entwurf 

enthaltene Neuregelung des Laufbahn- und Desoldungsrechts 

der Be amten der betrieblichen Verwe ndunge n in der Post�· und 

Telegraphenverwaltung. Durch die Schaffung einer neuen 13e­

soldungsgruppe für diesen Bedienstetenkreis wird nicht nur 

den betrieblichen Erfordernissen Rechnung getragen, sondern 

auch die Möglichkeit der arbeitsplatzbezogenen Ei nst u fung 

und Besoldung gewähr leistet . 

Der Österreichische ArbeiterkanU\12rtag spricht sich auch für 

die in Art. 11 des Entwurfs vorgesehene Vereinheitlichung 

der Beförderungspraxis hi nsichtli ch jener Beamten aus, die 
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ÖSTEAAEICHISCHEA AABEITE:RKAMMERTAG 

bereits nach der älteren Beförderungspraxis, w�lche für 

alle außerhalb der Zentralstelien verwendeten Beamten 

maßgebend war, in die entsprechenden Dienstklassen er­

nannt worden sind. In den diesbezliglichen DurchfUhrun��­

bestimmungen sollte allerdings besonderes Gewicht auf 

die Vermr:üdung jeglicher Härtefälle gelegt werden. 

Der Präsident: 

01.11 2 
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